
578 der Beilagen zu <len stenogr~phischen Protokollel1 des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht und Antrag 
eies Finanz- und Budgetausschuss~s 

ü~er den EQ.twprf eines Bundesgesetz\!s, wo
~lt das ~pffangorgaqisationenqesetz abge
ändert wird. (Auffangorganisattonenge~etz-

Novelle). . 

Der Finanz- und :ß"4dgetausschuß setzte in 
s!':iner Si;zung am 10. Juli 1957 zur VQrbe~arurug 
der R.:glerullgsvorhge über die Erheburug von 
An~pruchen der Auffangor.ganisatioI1en (BGBl. 
Nr. 73/19~~) auf RüctsteHung von Vermögf!n 
nach den Ruckstelhm-g~gesetzen (4. Rücks~eUungs
a~s'pr~ch.~esetz) einen' Untera\fssd-l1lß ein,dem 
die Abgeqrdneten Dr. Hof e n ~ der, M a
c holl n z e, M. i t te r er! Re ich, S e bin ger, 
Ben y a, E I beg ger, Ferdinanda F los s-
111 a 11 n, M a r k, Pro b s t und Dr. G r e dll e r 
angehönen. Der Unter?-ussch~;ß h~t die Regie~ 
rungsyorlage sehr eingehend beraten. 
, Es hat sich a~er al~ 1fllIDöglidt'erwies,en, die 
Beratung über die obgenannte R~gie~ngsvor
lage zu Ende zu führen und die Beschlußfassung 
im Ausschuß vorzunehmen. . . 

Hingegen erschien es erforderlich, in diesem 
Zusammenhang einige Bestimmungen des Auf
fangorganisationenges,etzes' zu ändern und hiebei 
auch einige Teile der Regierungsvorlage durch 
l!bernahme in ~ie Novelle des Auffangorganisa
tionengesetzes Jetzt sdlOn in Kraft zu s,etzen. 

Auf Antrag der Abgeordneten Dr. Hof e n e
der und M a r k hat daher der Finanz- und 
Budgetausschuß in seiner Sitzung vom 12. De
zember 1958, auf deren Tagesordnung die Regie
~ungsvorlage 269 der Beilagen stand, besch>lossen, 
>1111 Ver.hindung mit diesem Gegenstand, gemäß 
§ 17 !lt. A der G~schäftsor<lnung d,em Hohen 
~ause einen ~elbständigen Antrag voq;ulegen, der 
eme Noyelherl1ng des Auffangorganisa:tionen
gesetzes zum Inhalt hat. 

Durch die Beschlußfassung des Nation,alrates 
über diesen Antrag ist die Regierungsvorlage 269 
der Beilagen nicht als erledigt anzusehen; es ist 
mit der Wiedera,ufnahme der Beratung über diese 
Regierungs-v-orlage unverzüglich nach Absch-luß 
der Budgetberatu,ngcn Zu rechnen. 
. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 

emer Auffangorganisationengesetz-NoveUe wäre 
zu hemerken: 

Zu Art. I Z. 1: 
D~r § 1 des Auffangorganisationengesetzes, 

BGBl. Nr. 73/1957, hatte sich in seinem Wortlaut 

an Art. 26 § 2 des, österreichischen Staatsver~' 
trages, BGBl. Nr. 152/1955, angeschlossen: Da 
aber Zweifel entstanden S[nd, oh die Sammelstel'" 
len ~uch Ansprüche auf Vermögenschaften, ge~ 
setzhche Rechte und Interessen geltend machen 
können, die sich seinerzeit in österreich befunden 
~~ben rund aus. Anlaß o~er nach der Entzieh~ng 
m :das Ausland verbracht worden sind, erschien 
eS erforderlich, durch eine Neufassungdiese Zwei~ 
fel in unmißverständlicher Weise zu beseitigen. 

Zu Art. I Z. 2: 

D:ts Auffangorganisationengesetz enthielt keine 
Bestimmullg, wer die BereChtigung" d~r . jeweiis 
ein.schreitend~n Sammelstelle zu ~berpriif~n h.~tte; 
sodaß also e!n Gericht 9qer eine Behörde, wenn 
dort ein Anspruch eiller SariImelstelle vorlag, ;'e~
pflichJ;et oder zumindest . berechtigt gewesen 
wäre? die Leg~ti~ation qer S:trn.melsteHe zu iiber
priffen. Eine derartige Vorga,ngsweise' würd~ die 
genannten Stellen stark in ../\nspruch nehm'en uZ;d 
zahlreiche unnütze Amtshandlungen erfordern. 
Es empfiehlt sich daher, das Gesetz dahingehend 
zu ergänzen, da~ bei Obereinstimmung beider 
Sam;nelstellen eine weitere Überprüfung der 
Legitimation nicht erforderlich ist. Dies wird 
durch die Anfügung des dritten Abs,atze~ an § 2 
bewirkt. 

Zu Art. I Z. 3: 

§ 3 des Auffangorganisationenges-etzes hatte die 
Art der Geltendmachung und den Umfang der 
Ansprü<he einer gesonderten bundesgesetzlichen 
Regelung vorbehalten. Die nunmehrige Fassung 
,des § 3 und des § 3 a stellt einen Teil' dieser in 
Aus\Sicht gestellten bundesge~et~lichen Regelung 
dar. ' 

Da aber >dill Erhebung weitergehender An
sprüche durch die unmittelbar geschädigten Eigen
tümer beziehungsweise Berechtigten noch nicht 
endgültig ,geregelt werden konnte, rnußteallch 
die Erhebung gleichartiger Ansprüche durch 4ie 
Sammelstellen' weiterhin einer künftig~n Rege-
lung vorbehalten bleiben. . 

Zu Art. I Z. 4: 

Hinsichtlich der in Verwaltung,4er Republik 
Österreich stehenden, auf sie durch den Staats
vertrag übergeg;m>genep; Vermög~nsc:hafte~ er
scheint die Einbringung besonderer A.nträge nicht 
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erforderlich, weil diese Ansprüche bereits bei den 
Finanzlandesdirektionen in Vormerkung stehen. 

Es war daher dies:bezüglich eine Regelung zu 
treffen, durch die dokumentiert wird, daß die 
Republik österreich diese Vermögenschaften 
nicht weiter behalten beziehungsweise verwalten 
will, sondern sie an die Auffangorganisationen 
ohne weitere Anspruchserhebung ausfolgt. 

Von der Ausfol'gung bleiben aber Vermögen
schaften ausgeschlossen, die S(:,!-lOn auf Grund der 
Rückstellungsgesetze (§ 23 Abs. 3 und' 4 des Drit
ten Rikkstellungsgesetzes). nicht rückgestellt 
werden durften oder die nach § 3 der neuen Fas
sung des Auffangorganisationengesetzes von den 
Sammelstellen nicht reklamiert werden können. 

Zu Art. I Z. 5: 
Das AuffangorganisationeIlJgesetz sah die Be

stellung von zwei Ges·chäftsführern vor, die Ab
grenzung der Tätigkeit sollte durch die Geschäfts
ordnung erfolgen. Nun habe es sich ,aber in der 
Praxis herausgestellt, daß die Arbeit der Sammel
stelle streng zentralistisch zu führen ist und daß 
es daher besser wäre, ein e n Geschäftsführer zu· 
bestellen und lediglich vorzusehen, daß auch ein 
Stellvertreter bestellt werden kann. 

Ferner war angeregt worden, ausdrücklich fest
zusetzen, daß beide Sammelstellen ein und die
selbe Person zum Geschäftsführer bestellen kön
nen, was sicher im Interesse der Sache wäre und 
zahlreiche Doppel~rhebungen verhindern könnte. 
Im Hinblick darauf, daß die Sammelstelle B wohl I 

Dr. Hofeneder 
Berichterstatter 

nicht über bedeutende Mittd verfügt, wäre auch 
die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers für 
sie eine starke finanzielle Belastung. Daher 
empfahl es sich, wie erwähnt, lediglich dIe Bestel
lung ein e s Geschäftsführers vorzusehen und nur 
fakultativ d,ie Bestellung eines, Stellvertreters. 
Hingegen erschien es nicht erforderlich, die Mög
lichkeit einer Personalunion auch gesetzlich vor
zusehen, da dies immer dann möglich ist, wenn 
nicht ein gesetzliches Hindernis besteht. Die Ver
hinderung von Interessenkollisionen würde in 
diesem Fall durch die Geschäftsordnungen zu er
folgen haben, in denen ausdrücklich vorzusehen 
sein wird, daß bei Abgrenzung der Antrags
legitimation der einen oder der anderen Sammel
stelle das Kuratorium zu entsrueiden haben wird. 
Dies soll der neue Abs. 6 des § 4 besagen. 

Der Finam- und Budgetausschuß hat in An
wesenheit des Bundesministers für Finanzen 
Dr. K a mi tz den Entwurf, der diesem Bericht 
als Antrag des Ausschusses beigedruckt ist, einer 
eingehenden Ber~tung unterzogen und ihn nach 
einer Debatte, an der sich außer dem Berichter
statter die A,bgeordneten Dr. K 'a n cl u t s c h, 
M ar kund Mac h u n z e beteiligten, ZUm Be
schluß erhoben. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n-
ge s chI 0 s sen enG e se t zen t w ur f die . //, 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 12. Dezember 1958 

Prinke 
Obmannstellvertreter 

'j. 

Bundesgesetz vom 0 , 

womit das Auffangorganisationengesetz ab
geändert wird (Auffangorganisationengesetz

Novelle). 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1. 

Das Auffangorganis'ationengesetz, BGBL 
Nr. 73/1957, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 hat zu lauten: 
,,§ 1. Die in Artikel 26 § 2 des Staatsvertrages 

betreffend die Wiederherstellung eines unab
hängigen und demokratischen österreich, BGBl. 
Nr. 152/1955~ genannten Vermögenschaften, ge
setzlichen Rechte und Interessen werden mit 
26. Jänner 1957 zwei ,Sammelstellen', die als 

juristische Personen des Privatrechtes errichtet 
werden, naCh Maßgabe der nachstehenden Bestim
mungen übertragen." 

2. Dem § 2 ist ein neuer Abs. 3 folgenden 
Wortlautes anzufügen: 

,,(3) Wird ,in einem von einer ,Sammelstelle' 
anhängig gemachten Verfahren eingewendet, daß 
zur Erhebung des Antrages die andere ,Sammel
stelle' berechtigt wäre, so ist auf diese Einrede 
nur dann Bedacht z,u nehmen, wenn nicht binnen 
zwei W Qchen die schriftliche 'Zustimmung der 
anderen ,Sammelstelle' zur Durchführung dieses 
Verfahrens vorgelegt wird." 

3. § 3 hat zu lauten: 
,,§ 3. (1) Die ,Sammelstellen' können insbeson

dere Ansprüche erheben, die auf Grund des § 1 
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Abs. 1 des Ersten (BGBl. Nr. 156/1946) und des 
Zweiten (BGBl. Nr. 53/1947) sowie des § 2 Abs. 1 
des Dritten (BGBl. Nr. 54/1947) Rückstellungs~ 
gesetzes erhoben werden können, innerhaLb der 
hiefür vorgesehenen Frist jedoch nicht geltend 
gemacht worden sind oder wegen der Beschrän
kung des Kreises der Anspruchsberechtigten 
durch § 2 Abs. 2 des Ersten und des Zweiten 
Rückstellungsgesetzes sowie § 14 des Dritten 
Rückstellungsgesetzes oder wegen eines sonstigen 
Mangels in der Antragsberechtigung nicht durch
gesetzt werden konnten. 

(2) Die,Sammelstellen' sind zur Erhebung 
eines Rückstellungsanspruches, nicht berechtigt, 
wenn der Eigentümer, dem entzogen worden ist, 
oder dessen Rechtsnachfolger entweder im Be
sitze des Vermögens geblieben oder v 0 I' dem 
1. Dezember 1958 wieder in dessen Besitz ge
kommen ist; dies gilt auch dann, wenn er vor 
diesem Tage darüber letztwillig oder rechts
geschäftlich - auch durch Vergleich oder Ver
zieht - verfügt hat. Das gleiche' gilt für der 
Republik österreich oder einem Bundesland ent
zogene Vermögen, die am 1. Dezember 1958 im 
Eigentum einer juristischen Person stehen, bei der 
sich mehr als die Hälfte der Anteilsrechte im 
Eigentum der Republik 'Österreich oder eines 
Bundeslan,des befindet. 

(3) Weiters sind die ,SammelstelJen' zur Er
hebung eines RückstellungsaIl!sprumes nicht be
rechtigt, wenn der Eigentümer, dem entzogen 
worden ist, oder dessen RechtsnachfoIger im 
Sinne des Artikels 26 § 2 des Staatsvertrages be
treffend die Wiederherstellung eines unabhängi
gen und demokratischen österreich, BGBl. 
Nr. 152/1955, innerhalb von sechs Monaten nach 
dessen Inkrafttreten eine Anmeldung erstattet 
hat. Die Geltendmachung von solchen An
sprüchen hinsichtlich dieser Vermögenschaften 
bleibt einer weiteren gesetzlichen, Regelung vor
behalten. 

(4) Soweit die in § 1 genannten Vermögenschaf
ten, gesetzlichen Rechte und Interessen geltend 
zu machen sind und nicht unter die in Abs. 1 
zitierten Bundesgesetze fallen, bieibt die Art der 
Geltendmachung und der Umfang der Ansprüche 
einer weiteren Regelung vorbehalten." 

4. Nach § 3 wird ein neuer § 3 a eingefügt, der 
wie folgt zu lauten hat: 

,,§ 3 a. (1) An folgenden in der VerwaItung des 
Bundesministeriums für Finanzen stehenden Ver
mögen (Vermögenswerten) geht das Eigentum 
mit 31. Dezember 1956 zur gesamten Hand auf 
beide ,Sammelstellen' über: 

a) an den aus der Liquidation jüdischer Unter
nehmungen herrührenden Guthaben, die 
insbesondere unter den Bezeichnungen 
Konto 93, Konto 10 und Konto 90 bei in
ländischen Kreditinstituten ' eingerichtet 
wurden, 

3 

b) an jenen Guthaben und Depots" die wäh
rend der deutschen Besetzung österreichs 
für die Geheime Staatspolizei oder für 
sonstige Behörden oder deren Bevollmäch
tigte eröffnet worden sind und die von 
Vermögen 'herrühren, die ihreIl! Eigen
tümern entzogen worden sind, sofern am 
1. Dezember 1958 der Anspruchsberechtigte 
nicht bekannt ist, 

c) an Vermögen (Vermögenswerten), die vom 
Deutschen Reich auf Grund von aufgehobe
nen reichsrechtlichen Vorschriften {§ 1 
Abs. 2 Rechts-überleitungsgesetz} oder 
durch verwaltungs behördliche Verfügung 
aus den im§ 1 des Gesetzes vom 10. Mai 
1945, StGBL Nr. 10, genannten Gründen 
entzogen worden sind und derzeit von 
Dienststellen des Bundes oder der Bundes
länder auf Grund der Bestimmungen des 
Behörden-überleitungsgesetzes verwaltet 
werden (§ 1 Abs. 1 des Ersten Rückstel
lungsgesetzes), 

d) an offensichtlich entzogenen Vermögen 
(Vermögenswerten), die am 8., Mai 1945 
- bei Ahßerachtlassung der Nichtigkeit der 
behaupt~ten Entziehung - im Eigentum 
des Deutschen Reiches oder einer seiner 
Einrichtungen gestanden sind (§ 30 Abs. 1 
des '1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 165/1956), 

hinsichtlich der zu c) und cl) genannten Vermö
gen (Vermögenswerte) jedoch unbeschadet der 
Bes,timmungen der Ahs. 3 und 4 des § 23 des 
Dritten Rückstellungsgesetzes und der Abs. 2 
und 3 des § 3 dieses Bundesgesetzes und nur 
dann, wenn vom gesdlädigten Eigentümer inner
halb der hiefür vorgesehenen Frist keine Rück
stellungsansprüche geltend gemacht worden sind. 

(2) Die zuständige Finanzlandesdirektion hat 
in einem Bescheid unter Anwendung der Bestim
mungen des Ersten Rückstellungsgesetzes hin
sichtlich der im Abs. 1 lit. c und d genannten 
Vermögen (Vermögenswerte) von Amts wegen 
das Zutreffen dieser Voraussetzurigen festzustel-
1en. Gleichzeitig ist für sämtliche von einer Fi
nanzlandesdirektion behanddten derartigen Fälle 
unter Anwendung der Bestimmungen des Zweiten 
Rückstellungsgesetzes eine einheitliche Abrech
nung durchzuführen. 

(3) Hinsichtlich der in einem solchen Bescheid 
(Abs. 2) nicht verzeichneten entzogenen Vermö
gen, auf die ,die Voraussetzungen des § 3 dieses 
Bundesgesetzes Anwendung zu finden haben" 
können die ,Sammelstellen,' Rückstellungs
ansprüche im Sinne des Ersten Rückstellungs
gesetzes beziehungsweise des § 30 Abs. 1 des 
1. Staatsvertragsdurchführungsgesetzes stellen; 
über die Abrechnung (Abs. 2) ist nach den Be
stimmungen des Zweiten Rückstellungsgesetzes 
zu entscheiden. . 
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(4) Die Verteilung der in Abs. 1 genannten Ver
mögen (Vermqgenswerte) wird durch das im § 8 
dieses Bundesgesetzes in Aussicht gestel1te Bun
desgeserz geregelt, wertn die beiden ,Sammelstel
len' sicl1 nicht schön vorher über d'it Auf teilung 
geeinigt haben." 

5. § 4 Abs. 6 hat zu lauten: 

liegt, erforderlicl1enfalls a,ucl1 einen Ste~lv~rtf!:ter 
zu bestellen. Die Zeidtnuf!gsher~chtigung des Ge
schäft~führers ist durch ?ie Ge~~~ftsor4nung .. (§ 5 
Abs. 1} festzusetz~n. Dl~ Bezuge des Geschafts
führers {Stellvertreters) werden ,dur~ das Kuril
tarium. bestimmt." 

. Artikel 11 .. 
,,(6) Das Kuratorium hat einen Ges,cl1äftsführer, Mit der V 911ziehun:g dieses Bund'esgesetze~ ist 

dem dje Geschäftsführung der ,Sammelstelle' ob- das Bundesministerium 'für Finanzen betra~t. 

578 der Beilagen VIII. GP - Bericht und Antrag NR (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




